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Finanzamt Schöneberg - Außenstelle -
Finanzamt Schöneberg

Anschrift
Sarrazinstr. 4
12159 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 9024 18-0
Fax: -
Internet: http://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/finanzaemter/schoeneberg/
Kontaktformular:
http://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/finanzaemter/schoeneberg/

Barrierefreie Zugänge

  

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 08:00-14:00 (Info-Zentrale im Haupthaus)
Mittwoch: 08:00-14:00 (Info-Zentrale im Haupthaus)
Donnerstag: 12:00-18:00 (Info-Zentrale im Haupthaus)
Freitag: geschlossen

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Bitte beachten Sie die abweichenden telefonischen Servicezeiten.

Verkehrsanbindungen
S-Bahn

Bundesplatz: S41, S42, S46
U-Bahn

Bundesplatz: U9
Bus

Bundesplatz: 248

Sonstige Hinweise zum Standort
Telefonische Servicezeiten
Sie erreichen das Finanzamt telefonisch montags bis donnerstags von 8:00 bis
15:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr.

http://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/finanzaemter/schoeneberg/
https://www.elster.de/finanzamt
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Zahlungsmöglichkeiten
Eine Bezahlung ist nicht vorgesehen



01.07.2026  4/5

Erbschaftsteuer -
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Erbfall
beantragen
Ist an einem Erbfall eine ausländische erwerbende Person beteiligt, haften die
Banken für die Erbschaftsteuer, wenn sie das von ihnen verwaltete oder verwahrte
Vermögen vor Entrichtung der Erbschaftsteuer an ausländische Berechtigte
auszahlen oder zur Verfügung stellen. Zur Vermeidung der Haftung fordern die
Banken beim Finanzamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung im Erbfall an.

Die Haftung ist nicht geltend zu machen, wenn der in einem Steuerfall in ein Gebiet
außerhalb des Geltungsbereichs des Erbschaftsteuergesetzes gezahlte und
außerhalb des Geltungsbereichs des Erbschaftsteuergesetzes wohnhaften
Berechtigten zur Verfügung gestellte Betrag 5.000 Euro nicht übersteigt.

Verfahrensablauf
1. Einreichen/Bearbeitung der Erbschaftsteuererklärung (soweit angefordert)

2. Anforderung der Unbedenklichkeitsbescheinigung
Zur Vermeidung der Haftung fordern die Banken beim Finanzamt eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Erbfall an.

3. Einwilligungserklärung bei Unbedenklichkeitsbescheinigung
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung enthält personenbezogene Daten der
betroffenen Personen, weshalb deren Zustimmung zur Offenbarung benötigt wird.
Hierfür ist die "Einwilligungserklärung bei Unbedenklichkeitsbescheinigung"
erforderlich.

4. Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Finanzamt an die Bank
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird - nach Prüfung der Unterlagen - erteilt,
sobald die gegen die ausländische erwerbende Person festgesetzte Erbschaftsteuer
bezahlt ist oder festgestellt wird, dass keine Erbschaftsteuer anfällt.

5. Nach Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung im Erbfall wird die Bank das
Vermögen an die ausländische Erwerberin oder den ausländischen Erbwerber
auszahlen.

Voraussetzungen
Antragsberechtigung

Bank, die das Vermögen der ausländischen erwerbenden Person
verwaltetet oder verwahrt
Erbe(n)

Eintritt eines Erbfalles, der von einem Berliner Standesamt
beurkundet wurde
Bereits erfolgte Zahlung der Erbschaftsteuer oder
Es fällt keine Erbschaftsteuer an
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Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung im
Erbfall
Stellen Sie den Antrag schriftlich per Post.
Einwilligungserklärung bei Unbedenklichkeitsbescheinigung
Reichen Sie die Erklärung schriftlich per Post oder hilfsweise eingescannt per
E-Mail ein.

Formulare
Einwilligungserklärung bei Unbedenklichkeitsbescheinigung
(https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/erbschaft-und-schenk
ungsteuerformulare/einwilligungserklaerung-bei-
unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf)

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) § 20 Abs. 6 und Abs. 7
(https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__20.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig ist das Finanzamt, das den Erbfall steuerlich bearbeitet. In Berlin ist dies
das Finanzamt Schöneberg.

https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/erbschaft-und-schenkungsteuerformulare/einwilligungserklaerung-bei-unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/erbschaft-und-schenkungsteuerformulare/einwilligungserklaerung-bei-unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/downloads/erbschaft-und-schenkungsteuerformulare/einwilligungserklaerung-bei-unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__20.html

